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Kriterium 1: Honorar/Preis

Wichtung 70 %

Der Preis (in €, netto) wird ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes.
Die Wertungssumme (in €, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme.
Für die Angebotswertung wird der Preis (in €, netto) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5
Punkten normiert:
 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis.
 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises.
 Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.
 Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation

mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

Der Gesamtpunktwert wird mit dem Faktor 70 (Wichtung) multipliziert.

Die Wertung der folgenden Kriterien erfolgt auf der Grundlage der schriftlichen Ausführungen des
Bieters im Erläuterungskonzept. Die Wertung findet durch ein unabhängiges Wertungsgremium
statt. Die wertenden Gremiumsmitglieder vergeben die Punkte 0 bis 5. Das arithmetische Mittel
aller wertenden Teilnehmer wird auf 1 Nachkommastelle gerundet.

Kriterium 2: Qualität – Erläuterungskonzept – Schwerpunkte Projektabwicklung

Wichtung 15 %
Weitere Erläuterung:
Wo sehen Sie die Schwerpunkte in der Projektabwicklung dieses Bauvorhabens
(Problemstellungen und Lösungsansätze)? Als Schwerpunkt sind hier die besonderen
Herausforderungen (Problemstellungen) bei der fachlichen Projektabwicklung zu benennen,
welche Sie aus den Ihnen übergebenen Aufgabenstellungen und Projektunterlegen
(Ausschreibungsunterlage) ableiten, und Lösungsansätze hierfür zu entwickeln.
Die Wertung dieses Kriteriums erfolgt auf der Grundlage der schriftlichen Ausführungen des Bieters
im Erläuterungskonzept.

5 Punkte erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung vollumfänglich erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in vollem
Umfang erwarten lässt.

4 Punkte erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung vollumfänglich erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in nahezu
vollem Umfang erwarten lässt.

3 Punkte erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung überwiegend erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in
überwiegendem Umfang erwarten lässt.

2 Punkte erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung überwiegend erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in geringem
Umfang erwarten lässt.

1 Punkt erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung in geringem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in
geringem Umfang erwarten lässt.
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0 Punkte erhält der Bieter, der die besonderen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der
Projektabwicklung nicht erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen nicht erwarten lässt.

Der Punktewert wird mit dem Faktor 15 (Wichtung) multipliziert.

Kriterium 3: Qualität - Erläuterungskonzept - projektbezogene Qualitätssicherung
Wichtung 15 %

Weitere Erläuterung:
Erläutern Sie nachvollziehbar die Aspekte der Qualitätssicherung für das ausgeschriebene Projekt.
Der Auftraggeber erwartet eine Beschreibung des internen Prüflaufes beim Auftragnehmer und des
Umgangs mit festgestellten Problemen und ggf. auftretenden Mängeln. Ferner sind die
Maßnahmen zur Sicherstellung der Termintreue insbesondere bei sehr kurzen
Bearbeitungszeiträumen darzulegen.
Die Wertung dieses Kriteriums erfolgt auf der Grundlage der schriftlichen Ausführungen des
Bieters im Erläuterungskonzept.

5 Punkte erhält der Bieter, der die Einzelschritte der Aspekte der Qualitätssicherung sehr
ausführlich, zutreffend und nachvollziehbar beschreibt.

4 Punkte erhält der Bieter, der die Einzelschritte der Aspekte der Qualitätssicherung
ausführlich, zutreffend und nachvollziehbar beschreibt.

3 Punkte erhält der Bieter, der die Einzelschritte der Aspekte der Qualitätssicherung
zutreffend und nachvollziehbar beschreibt.

2 Punkte erhält der Bieter, der die Aspekte der Qualitätssicherung konkret erläutert und sich hierbei
kurz fasst.

1 Punkt erhält der Bieter, der die Aspekte der Qualitätssicherung nur allgemein erläutert und sich
hierbei kurz fasst.

0 Punkte erhält der Bieter, der die Aspekte der Qualitätssicherung nicht beschreibt.

Der Punktewert wird mit dem Faktor 15 (Wichtung) multipliziert.

Der Zuschlag wird auf das Angebot mit der höchsten Kennzahl Z erteilt.

Die Kennzahl Z wird ermittelt aus der Summe der Punkte aus den Kriterium 1 bis 3. Es wird auf 1
Nachkommastelle gerundet.


